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Herrn
Bürgermeister Jürgen Köhne
30880 Laatzen
Marktplatz 13

30.05.2015

Petition gem. Art. 17 GG und § 34 NKomVG vom 01.05.2014
Keine Mitteilung und Entscheidung zur Petition vom 01. Mai 2014

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Köhne,

zu der o.a. Petition gem. Art 17 GG und § 34 NKomVG hat die Stadt Laatzen nach über

12 Monaten keine Entscheidung getroffen.

Sie hat sich darauf beschränkt, erstmalig auf die dritte Erinnerungsnachfrage vom

11.02.2015 mit Schreiben vom 02. März 2015, also erst nach 10 Monaten nach der

Petitionserhebung, zu reagieren.

Die Reaktion bestand einzig und allein in der Mitteilung, dass keine Stellungnahme

erfolgt.

Über den Sachstand der inhaltlichen Bearbeitung der Petition schweigt die Stadt

Laatzen damit vollständig. Dieses Verhalten einer Kommune dürfte in der

Bundesrepublik Deutschland einmalig sein: zu einer Petition wird erstmalig (!) nach

einer dritten Erinnerung reagiert; und diese Reaktion besteht einzig und allein darin,

mitzuteilen, dass eine Stellungnahme nicht erfolgt.

Krasser und absichtsvoller kann eine Rechtsverweigerung nicht vorgenommen werden.

Die Nichtbearbeitung einer Petition stellt einen deutlichen Eingriff in die Grundrechts-

position des Petenten dar.

Hiermit wird folgender- neuer - Petitionsantrag gem. Art. 17 GG und § 34 NKomVG

gestellt:

1.

Die Petition vom 01.05.2014 ist zu bescheiden.

2.

Die Stadt Laatzen hat dem Petenten mitzuteilen, wer – welche Dienststelle, welcher

Amtswalter - nach Eingang des Petitionsantrages vom 01.05.2014 (k)eine Bearbeitung

vorgenommen hat.
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3.

Die Stadt Laatzen hat mitzuteilen, ob dem Bürgermeister die Petition vorgelegen hat.

4.

Die Stadt Laatzen hat dem Petenten mitzuteilen, welche Bearbeitungsentscheidung die

Dienststelle/der Amtswalter vorgenommen hat.

5.

Die Stadt Laatzen hat dem Petenten mitzuteilen, ob sie den Petitionsantrag vom

01.05.2014 gemäß § 34 NKomVG der Vertretung vorgelegt hat.

6.

Die Stadt Laatzen hat dem Petenten mitzuteilen, ob sie den Petitionsantrag vom

01.05.2014 gemäß § 34 NKomVG dem Hauptausschuß vorgelegt hat.

7.

Die Stadt Laatzen hat dem Petenten mitzuteilen, ob sie den Petitionsantrag vom

01.05.2014 irgendeinem sonstigen Ausschuß vorgelegt hat.

8.

Die Stadt Laatzen hat mitzuteilen, ob einer der o.a. Ausschüsse (vgl. Nr. 4 – 6) eine

Entscheidung getroffen hat. Falls ja, ist diese Entscheidung dem Petenten inhaltlich

mitzuteilen.

9.

Dem Petenten ist zu dieser Petition eine Petitionsantragsbestätigung mitzuteilen.

10.

Dem Petenten ist mitzuteilen, ob die Absicht besteht, diese Petition zu bearbeiten und

zu bescheiden.

Mit freundlichem Gruße

Gottschalk


